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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §162

1. BAO § 162 heute

2. BAO § 162 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Die fehlende Überprüfung der für die beauftragten Unternehmen tätigen Personen durch Nichtverlangen einer

Ausweisleistung und einer Kopie derselben stellt eine Sorgfaltsp:ichtverletzung dar (vgl. VwGH 9.3.2005,

2002/13/0236).Die fehlende Überprüfung der für die beauftragten Unternehmen tätigen Personen durch

Nichtverlangen einer Ausweisleistung und einer Kopie derselben stellt eine Sorgfaltsp:ichtverletzung dar vergleiche

VwGH 9.3.2005, 2002/13/0236).
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